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Aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches, der §§ 56 und 98 der Niedersächsischen
Bauordnung i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB und des § 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung
- alle genannten Rechtsvorschriften in der zur Zeit geltenden Fassung - hat der Rat der Stadt
Langenhagen den Bebauungsplan Nr.  82,  bestehend aus der Planzeichnung und
den nebenstehenden textlichen Festsetzungen sowie der folgenden örtlichen Bauvorschrift,
als Satzung beschlossen.

Langenhagen, den 13.05.2008

(Siegel)

"Bahnhof - Westseite"
und örtliche Bauvorschrift

Bebauungsplan Nr. 82

(REGION HANNOVER)
STADT LANGENHAGEN

Präambel

M1:1000

Textliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung

Kerngebiet

1.1 In den Kerngebieten (MK 1, MK 1* und MK 2) sind alle Ausnahmen entsprechend
§ 7 (3) BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. (§ 1 (6) Nr. 1 BauNVO)

1.2 In den Kerngebieten (MK 1, MK 1* und MK 2) sind Spielhallen und Sex-Shops, Tankstellen im 
Zusammenhang mit Parkhäusern und Großgaragen sowie Lebensmitteleinzelhandelsbetriebe
mit Ausnahme von Kioske nicht zulässig. (§ 1 (5) i.V.m. § 1 (9) BauNVO)

1.3 Die Kerngebiete werden gegliedert.

Zulässig sind
In dem Gebiet MK 1 / MK 1*
1. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
2. Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
3. sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe,
4. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 
5. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und
    Betriebsleiter.

Großflächige Einzelhandelsbetriebe im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO sind innerhalb
der MK1 und MK 1*-Gebiete ausgeschlossen.
Einzelhandelsbetriebe sind innerhalb der MK1 und MK1*-Gebiete nur im Erdgeschoss
zulässig (§ 1 (5) und § 1 (7) Nr. 1 BauNVO).

Zulässig sind
In dem Gebiet MK 2
1. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
2. Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
3. sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe,
4. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,
5. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und
    Betriebsleiter,
6. sonstige Wohnungen ab dem 2. Obergeschoss.

Einzelhandelsbetriebe sind im MK 2 - Gebiet nur im Erdgeschoss zulässig
(§ 1 (7) Nr. 1 BauNVO).

Sondergebiet Eissporthalle (SO-Eishalle)

Das SO-Eishalle dient der Errichtung einer Eissporthalle sowie damit im Zusammenhang 
stehender Nutzungen. 

Zulässig sind:
1. Hallengebäude für sportliche Zwecke und sonstige Veranstaltungen einschließlich Tribünen
    und Nebenanlagen, Sanitär-, Umkleide- und sonstige, im Zusammenhang mit der
    Hallennutzung stehende Aufenthaltsräume wie Büro-, Personal-, Betreuungs- und
    Clubräume.
2. Gastronomiebetriebe, Biergärten
3. Einzelhandelsbetriebe in Verbindung mit der Eissportnutzung (Shops für Fan- und
    Eissportausrüstungsartikel) mit insgesamt max. 150 qm Verkaufsfläche

Ausnahmsweise können zugelassen werden:
1. Anlagen für gesundheitliche Zwecke, 
2. Räume für freie Berufe
3. Max. eine Hausmeisterwohnung 

2. Bauweise
In der abweichenden Bauweise gilt die offene Bauweise, Baukörper können länger als 50 m sein.

 (§ 22 (4) BauNVO)

3. Tiefgaragenbonus
In den Kerngebieten (MK 1, MK 1* und MK 2) wird die zulässige Geschossfläche um die Flächen 
notwendiger Einstellplätze, die unter der Geländeoberfläche hergestellt werden, erhöht. 
(§ 21a (5) BauNVO)

4. Grünfestsetzungen

4.1 Grundstücksfläche
Innerhalb der Kerngebiete (MK 1, MK 1* und MK 2) und des Sondergebietes „Eishalle" sind 10 % 
der Grundstücksfläche zu bepflanzen. 
Es sind standortheimische Bäume und Sträucher entsprechend der Pflanzliste zu pflanzen. Je 20 
m² Pflanzfläche ist mindestens 1 Baum oder 4 Sträucher anzupflanzen. Flächen mit extensiver 
Dachbegrünung werden zu 50%, Befestigungen mit Rasenpflaster (Fugenbreite mind. 3 cm) zu 
25 % auf den erforderlichen Begrünungsanteil angerechnet.
(§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB)

4.2 Stellplatzflächen in den Baugebieten 
Die für Stellplätze in Anspruch genommenen Flächen sind durch ein Baumraster zu gliedern: Im 
Bereich der Stellplätze sind pro acht erstellte Stellplätze je ein standortgerechter Laubbaum mit 
einer von Versiegelung freizuhaltenden Baumscheibe von mind. 8 m² oder vier Sträucher 
entsprechend der Pflanzliste anzupflanzen
(§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB).

4.3 Öffentliche Verkehrsflächen
Je 150 m² neu befestigter öffentlicher Verkehrsfläche ist mindestens ein Laubbaum 
entsprechend der Pflanzliste zu pflanzen und zu unterhalten.

 (§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB)

5. Schallschutz
Entsprechend der festgelegten Lärmpegelbereiche sind die Gebäude durch passive 
Schallschutzmaßnahmen als Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen 
zu schützen. Die hierbei zugrunde zu legenden bewerteten Schalldämmmaße sind entsprechend 
der DIN 4109 zu dimensionieren. (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)

Es gilt für das gesamte Plangebiet:

   Lärmpegelbereich                         Aufenthaltsräume in                      Büroräume und ähnliches
                                                                      Wohnungen, Übernachtungs-
                                                                      räume in Beherbergungs-
                                                                      stätten, Unterrichtsräume
                                                                      und ähnliches

                                                                                       erf. R'w,res des Außenbauteils in dB

                          III                                                                35                                                   30  

                          IV                                                                 40                                                   35

6. Ein- und Ausfahrtsverbot
Im Bereich der in der Planzeichnung festgesetzten Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten sind Ein- 
und Ausfahrten zu den Baugrundstücken nicht zulässig.

Örtliche Bauvorschrift gemäß §§ 56, 97, und 98 N BauO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB

Werbeanlagen

1. Werbeanlagen sind in den Kerngebieten nur an der Stätte ihrer Leistung zulässig. Sie können 
Werbung für Hersteller oder Zulieferer mit anderen Betriebsstätten enthalten (gemischte 
Werbeanlagen), wenn sich die Werbung für den Hersteller oder Zulieferer in der Größe 
unterordnet. Eine untergeordnete Größe kann angenommen werden, wenn sie nicht mehr als 1/3 
der Gesamtwerbefläche in Anspruch nimmt. Diese örtliche Bauvorschrift ist auch anzuwenden 
auf bauordnungsrechtlich genehmigungsfreie Werbeanlagen.

2. An der Fassade angebrachte Flachwerbung ist im Geltungsbereich nur im EG sowie im 
Brüstungsbereich des 1. OG zulässig. Die Flachwerbeanlagen sind als Schriftzüge mit 
Einzelbuchstaben auszuführen. Bei Sportanlagen darf die Flachwerbung ausnahmsweise auch 
oberhalb des Brüstungsbereiches des 1.OG angebracht werden, wenn die Werbeanlagen als 
Schriftzüge mit Einzelbuchstaben ausgeführt werden und in der betreffenden Ansicht ansonsten 
keine Flachwerbung unterhalb des Brüstungsbereiches des 1.OG erfolgt.

3. Ausleger (rechtwinklig zur Fassade angebracht) dürfen eine Breite und Höhe von 1,00 m nicht 
überschreiten. Sie sind nur bis zum 1. OG zulässig. 

4. Beleuchtete Werbeanlagen müssen blendfrei ausgeführt sein. Lauf-, Wechsel- und 
Blinklichtschaltungen sind nicht zulässig. 

5. Schriftzüge als Fensteraufkleber sind nur im Erdgeschoss nur bis zu einer Gesamthöhe von 30 
cm zulässig.

6. Je Grundstück sind max. zwei freistehende Werbeanlagen zulässig. Diese dürfen eine Höhe von 
2,50 m und eine Breite von 1,00 m nicht überschreiten.
Außerdem ist im MK-Gebiet in den privaten Zufahrtsbereichen (Ein-/Ausfahrten zur Brüsseler 
Straße bzw. Tonkuhle, max. Abstand zur Ein-/Ausfahrt 5m) max. ein Pylon je Grundstück
mit einer max. Höhe von 5,00 m zulässig.

7.     Innerhalb der Kerngebiete können je Grundstück max. 6 Fahnenmasten als freistehende 
Werbeanlage ausnahmsweise zugelassen werden. Innerhalb des SO-Gebietes „Eishalle" sind 
max. 12 Fahnenmasten zulässig.

Nachrichtliche Hinweise

1.) Die Region Hannover stellt aus wasserwirtschaftlicher Sicht wegen der hohen Grundwasser-
stände im Plangebiet wasserrechtliche Erlaubnisse für eine ständige Grundwasserhaltung nicht
in Aussicht. Teile baulicher Anlagen, die mit ihrer Gründung im Schwankungsbereich des Grund-
wassers zu liegen kommen (z.B. Keller), sind daher in wasserdichter Bauweise zu errichten.

 
2.) Aufgrund der Vornutzung des Geländes ist die Untere Bodenschutzbehörde der Region 

Hannover im Rahmen nachfolgender Baugenehmigungsverfahren hinsichtlich evtl. 
Bodenverunreinigungen zu beteiligen.

3.) Das Eisenbahnbundesamt weist auf folgendes hin:
Entlang der DB-Strecke dürfen keine Lichter installiert werden, die mit Signalen des 
Eisenbahnbetriebes verwechselt werden oder zu Blendung des Fahrpersonals führen können.

4.) Im südlichen Böschungsbereich der Straße Tonkuhle befindet sich eine Hauptleitung 
Trinkwasser DN 800 der Stadtwerke Hannover AG. Im 10 m - Schutzstreifen (mit 
Leitungsrechten zu belastende Fläche) dürfen betriebsfremde Bauwerke nicht errichtet werden. 
Maßnahmen, die zu einer Gefährdung der Leitung oder zu einer Beeinträchtigung der Wartung 
führen, sind unzulässig. 

5.) Die Verwaltung der Stadt Langenhagen hat im Rahmen der Vermarktung und Grundstückskauf-
vertragsgestaltungen zu den MK-Gebietsflächen sicherzustellen, dass der Bau eines 
UVP-pflichtigen Hotelkomplexes mit einer Bettenanzahl von insgesamt 300 oder mehr oder mit 
einer Gästezimmeranzahl von jeweils insgesamt 200 oder mehr im Plangebiet nicht realisiert 
werden darf. 
Die Verwaltung der Stadt Langenhagen hat im Rahmen der Vermarktung auf eine Einhaltung 
des Grenzwertes von max. 4.000 m² Verkaufsfläche im Plangebiet zu achten und - falls 
erforderlich - über Verkaufsflächenbegrenzungsregelungen oder sonstige Nutzungsfestlegungen 
in den Grundstückskaufverträgen einer größeren Verkaufsfläche entgegenzuwirken.

PLANZEICHENERKLÄRUNG
gem. § 2 der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie über die 

Darstellung des Planinhalts vom 18.12.1990.

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Kerngebiet 1*MK

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

Geschoßflächenzahl
Sie gibt an, wieviel m² Geschoßfläche je m² 
Grundstücksfläche zulässig sind (§ 20 BauNVO).

2,0
Grundflächenzahl
Sie gibt an, welcher Anteil des Baugrundstücks 
von baulichen Anlagen überbaut werden darf
(§ 19 BauNVO).

0,9

Zahl der Vollgeschosse
(Höchstgrenze)V

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

Baugrenze
Nicht überbaubare
Grundstücksfläche

a Abweichende Bauweise
(siehe textliche Festsetzung)

FTGa
Fläche der Tiefgarage
Die zulässige Geschoßfläche erhöht sich um die 
Flächen notwendiger Garagen, die unter 
Geländeoberfläche hergestellt werden
(§ 21a Abs.5 BauNVO)

Zusätzliche Verdeutlichung der
überbaubaren Grundstücksflächen

VERKEHRSFLÄCHEN

Öffentliche Parkfläche

Straßenbegrenzungslinie auch 
gegenüber Verkehrsflächen 
besonderer Zweckbestimmung

Kein Anschluß der Grundstücke
an die Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Elektrizität

VER- UND ENTSORGUNGSANLAGEN

Abwasser

SONSTIGE PLANZEICHEN

Immissionskennlinie:
Abgrenzung von Bereichen mit unter- 
schiedlichen Anforderungen an den 
passiven Schallschutz

Grenze des räumlichen 
Geltungsbereiches

Grenze unterschiedlicher baulicher 
Nutzungen
Fällt diese mit einer Baugrenze oder Baulinie 
zusammen, so werden beide kombiniert.

Es gilt die BauNVO 1990, zuletzt geändert am 22.04.1993.

Deutscher Name Wissenschaft- 
licher Name Höhe Standort Besonderheiten Giftig

Großbäume

Spitz-Ahorn Acer platanoides 20 - 30 m Sonne bis 
Halbschatten

leuchtend gelbe 
Herbstfärbung

Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 25 - 30 m Sonne bis 
Halbschatten

gelbe Herbstfärbung

Schwarz-Erle Alnus glutinosa 15 - 25 m Sonne bis 
Halbschatten braune Kätzchen

Sand-Birke Betula pendula 18 - 25 m Sonne weiße Rinde

Moor-Birke Betula pubescens 10 - 20 m Sonne weiße Rinde
Rotbuche Fagus sylvatica 25 - 30 m Sonne bis Schatten gelbe Herbstfärbung

Esche Fraxinus excelsior 25 - 40 m Sonne bis 
Halbschatten

gefiedertes Blatt

Wald-Kiefer Pinus sylvestris 10 - 30 m Sonne gelbe Kätzchen

Zitter-Pappel (Espe) Populus tremula 10 - 25 m Sonne
anspruchslos, dichtes 

Wurzelsystem

Trauben-Eiche Quercus petraea 20 - 35 m Sonne anspruchslos 

Stiel-Eiche Quercus robur 25 - 35 m Sonne anspruchslos

Winter-Linde Tilia cordata 18 - 25 m Sonne bis 
Halbschatten

gelbe Blüten

Silber-Weide Salix alba 15 - 25 m Sonne silbriges Laub

Berg-Ulme Ulmus glabra 25 - 35 m Sonne bis 
Halbschatten

gelbe Herbstfärbung

Mittelhohe Bäume und Kleinbäume

Feld-Ahorn Acer campestre 5 -15 m Sonne bis 
Halbschatten

gelb-orange 
Herbstfärbung

Hainbuche Carpinus betulus 10 - 20 m Sonne bis Schatten gelbe Kätzchen

Vogel-Kirsche Prunus avium 15 - 20 m Sonne bis 
Halbschatten weiße Blüte

Echte Traubenkirsche Prunus padus 8 -15 m Sonne bis 
Halbschatten weiße Blüte

Bruch-Weide Salix fragilis 8 -15 m Sonne bis 
Halbschatten

grüngelbe Kätzchen

Eberesche Sorbus aucuparia 6 -15 m Sonne bis 
Halbschatten

weiße Blüten, 
orangerote Beeren

Sträucher

Roter Hartriegel Cornus sanguinea 4 - 6 m Sonne bis 
Halbschatten

weinrote 
Herbstfärbung

Hasel Corylus avellana 5 - 7 m Sonne bis Schatten gelbe Kätzchen

Zweigriffliger Weißdorn Crataegus laevigata 2 - 8 m Sonne bis 
Halbschatten weiße Blüte

Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna 2 - 8 m Sonne bis 
Halbschatten weiße Blüte

Besenginster Cytisus scoparius bis 2 m Sonne gelbe Blüte Früchte

Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 2 - 6 m Sonne bis 
Halbschatten

rote Herbstfärbung Früchte, 
Samen

Faulbaum Frangula alnus 2 - 4 m Sonne bis Schatten rot-schwarze Beeren Früchte

Stechpalme (Hülse) Ilex aquifolium 5 - 6 m Halbschatten        
bis Schatten

immergrüne Blätter, 
rote Beeren Früchte

Schlehe (Schwarzdorn) Prunus spinosa 1 - 3 m Sonne bis 
Halbschatten weiße Blüten

Schwarze Johannisbeere Ribes nigrum 0,8 -1,5 m Halbschatten        
bis Schatten schwarze Beeren

Rote Johannisbeere Ribes rubrum 0,5 -1,5 m Halbschatten rote Beeren

Wilde Stachelbeere Ribes uva-crispa 0,5 -1,5 m Sonne langanhaftende 
Blätter

Hunds-Rose Rosa canina bis 3 m Sonne rosa duftende Blüten

Wein-Rose Rosa rubiginosa 2 - 3 m Sonne rosa Blüten

Ohr-Weide Salix aurita 1,5 - 3 m Sonne silbrig-gelbe Kätzchen

Sal-Weide Salix caprea 5 - 8 m Sonne silbrig-gelbe Kätzchen

Grau-Weide Salix cinerea bis 5 m Sonne silbrige Kätzchen
Purpur-Weide Salix purpurea 3 - 5 m Sonne rot-gelbe Kätzchen

Mandel-Weide Salix triandra 2 - 6 m Sonne grün-gelbe Kätzchen

Korb-Weide Salix viminalis 3 - 7 m Sonne goldgelbe Kätzchen

Schwarzer Holunder Sambucus nigra 3 - 7 m Sonne bis 
Halbschatten

weiße Blüten, 
schwarze Beeren

Trauben-Holunder Sambucus racemosa 2 - 4 m Sonne bis 
Halbschatten

gelbgrüne Blüte,    
rote Beeren Samen

Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus 1 - 3 m Sonne bis 
Halbschatten weiße Blüten Früchte

Bodendecker/ Kletterpflanze

Efeu Hedera helix Bis 20 m Halbschatten bis 
Schatten

immergrünes Blatt Früchte

Wald-Geißblatt
Lonicera   
periclymenum 3 - 6 m Sonne bis 

Halbschatten
gelblich-weiße 

duftende Blüten

Die Verwendung von Obstgehölzen ist im Einzelfall zu prüfen.

Pflanzliste

Leitungsrecht zugunsten der Stadtwerke 
Hannover AG 
(vorhandene Hauptleitung Trinkwasser DN 800)

Sonderbaufläche "Eishalle"So "Eishalle"

VA = Verwaltungsausschuss

    
Umgebung des Bebauungsplanes

Grundlage: Topographische Karte 1:25000
Vervielfältigt mit Erlaubnis des Herausgebers:
Nds. Landesverw. amt, Landesvermessung.

    
Aufstellungsbeschluss
    
Der VA der Stadt Langenhagen hat in seiner 
Sitzung am 12.03.2007 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 82 als Bebauungsplan 
der Innenentwicklung (beschleunigtes Verfahren 
gemäß § 13a BauGB) beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 (1) 
BauGB am 15.03.2007 ortsüblich 
bekanntgemacht worden.
     

      

  
  
Langenhagen, den 13.05.2008

    
Bürgermeister

gez.: Fischer

   
Entwurfsbearbeitung
      
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde 
ausgearbeitet vom Fachdienst Planung 
der Stadt Langenhagen
am 20.03.2008.

     
Langenhagen, den 08.05.2008

   
Fachbereichsleiter

gez.: Hoelscher

Vervielfältigungsvermerke
      
Kartengrundlage:
      
Die Vervielfältigung ist nur für eigene nichtgewerbliche Zwecke gestattet 
(§ 13 Abs.4 Nds. Vermessungs- u. Katastergesetz vom 02.Juli 1985 Nds. 
GVBL.S. 187); dazu gehören auch Zwecke der Bauleitplanung.
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatas-
ters und weist die städtebaulich bedeutsamen Anlagen sowie Straßen, 
Wege und Plätze vollständig nach
(Stand vom 13.05.2008).
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen 
Anlagen geometrisch einwandfrei. Die neu zu bildenden Grenzen lassen 
sich einwandfrei in die Örtlichkeit übertragen.
                                          
                                  Vermessungsbüro Heubner, Rohardt, Evensen
                                  Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure

Hannover, den 13.05.2008                       gez.: Rohardt
                                                                    ÖbVI  

Az.: 06201/BP82/AC2004

Öffentliche Auslegung
nach § 3 (2) BauGB
  
Der VA der Stadt Langenhagen hat in seiner Sitzung am __________ 
dem Entwurf des Bebauungsplanes zugestimmt und die öffentliche 
Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am __________ 
ortsüblich bekanntgemacht.
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben
vom __________ bis __________  gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich 
ausgelegen.

    

Langenhagen, den __________

Bürgermeister

Erneute öffentliche Auslegung
nach § 4 a (3) BauGB

Der VA der Stadt Langenhagen hat in seiner Sitzung am 14.01.2008 dem 
Entwurf des Bebauungsplanes zugestimmt und die erneute öffentliche 
Auslegung gemäß § 4 a (3) BauGB beschlossen.
Dabei wurde bestimmt, dass Anregungen nur zu den geänderten und 
ergänzten* Teilen vorgebracht werden können.
Ort und Dauer der erneuten öffentlichen Auslegung wurden
am 24.01.2008 ortsüblich bekanntgemacht.
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben
vom 31.01.2008 bis 29.02.2008  gemäß § 4 a (3) BauGB erneut öffentlich 
ausgelegen.

Langenhagen, den 13.05.2008 
   
Bürgermeister

gez.: Fischer

Beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB

Der VA der Stadt Langenhagen hat in seiner Sitzung am 12.03.2007 dem 
Entwurf des Bebauungsplanes zugestimmt. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben
vom 23.03.2007 bis 23.04.2007 öffentlich ausgelegen.*
Der betroffenen Öffentlichkeit wurde mit Schreiben vom __________ 
Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum __________ gegeben.*
Den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
wurde mit Schreiben vom 13.03.2007 Gelegenheit zur Stellungnahme bis 
zum 23.04.2007 gegeben.*
  

Langenhagen, den 13.05.2008

Bürgermeister

gez.: Fischer

    
Satzungsbeschluss
  
Der Rat der Stadt Langenhagen hat in seiner Sitzung am 28.04.2008
nach Prüfung der Anregungen gemäß § 3 (2) BauGB den
Bebauungsplan als Satzung gemäß § 10 (1) BauGB beschlossen.
  

  
Langenhagen, den 13.05.2008
    

Bürgermeister

gez.: Fischer

    
Rechtsverbindlichkeit

Der Satzungsbeschluss ist gemäß § 10 (3) BauGB am 10.06.2008 
in der in Langenhagen erscheinenden Regionalausgabe
("Nordhannoversche Zeitung") der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" 
und der "Neuen Presse" ortsüblich bekanntgemacht worden und am
selben Tage in Kraft getreten.

 

Langenhagen, den  11.06.2008

Bürgermeister 

gez.: Fischer  

    
Verletzung von beachtlichen Vorschriften über die 
Aufstellung des Bebauungsplanes 

Innerhalb von einem Jahr nach Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
ist die Verletzung von beachtlichen Verfahrens- oder Formvorschriften, 
die Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs- 
planes und des Flächennutzungsplanes sowie ein beachtlicher Mangel 
des Abwägungsvorganges nicht geltend gemacht worden
(§ 215 BauGB).  

Langenhagen, den __________

Bürgermeister  

                                                                       

Es gilt die letzte erneute öffentliche Auslegung.                               * nicht Zutreffendes streichen

                                                                                                                        

 

                                           .                                             * nicht Zutreffendes streichen

                                                                                                                        

Kerngebiet 1 Kerngebiet 2MK MK
1* 1 2

(beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB)
Bebauungsplan der Innenentwicklung

Bürgermeister

gez.: Fischer


